
Antrag Nr.: 53 / 2021-24

Antragsteller: Rechtsorgane 

Ordnung: Rechts- und Verfahrensordnung 

Datum: 09.03.2023 

Antrag: Streichung § 6 Abs. 4  

§ 6 Rechtsorgane

[Absatz 1 bis 3 bleiben unverändert] 

(4) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben im nichtrichterlichen Bereich können sich die
Rechtsorgane der Unterstützung durch einen Sekretär/eine Sekretärin bedienen. 

Begründung: Formulierung ist unnötig. 

Inkrafttreten: Die Änderungen treten mit Beschluss des Vorstandes zum 01.07.2023 in Kraft. 

Der Vorstand hat am 22.05.23 
die  Ordnungsänderung genehmigt.


